
Sotzung

der Gemeinde lotlsleffen

l. Ausferligung

Aufgrund der $$ 9, l0 und l2 des BoUGB in Verbindung mit g 4 der
Gemeindeordnung für Boden - Württemberg hot der Gemeinderot der
Gemeinde Lottstetten om 13.12.2001 die Sotzung zum

Vorhobenbezogenen Bebouungsplcn "Sloudenöckel', lotlstetlen

beschlossen.

$1

Bestqndleile der Sotzung

Die Sotzung besteht ous diesem Textieil

und dem Vorhoben- u. Erschließungsplon mit den Bestondteilen:

-LcgeplonM l:500,

- Projektplon,,Ansichten";

Der Sotzung ist eine Begründung beigefügt.

$2

Röumlicher Gellungsbereich

Der röumliche Geltungsbereich der Sotzung ergibt sich ous dem im
Vorhoben- u. Erschließungsplcn {Logeplon M 'l :500} eingezeichneien
Geltungsbereich.
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$3

Feslselzungen des vorhqben- und Erschließungsplones

Für den Geltungsbereich des Vorhoben- und Erschließungsplones wird in

Ergönzung zu den Eintrogungen in den Plönen festgesetzt:

Art der boulichen Nutzung: Zulössig ist ousschließlich ein wohngeböude om
ousgewiesenen stondort innerholb der Bougrenzen

sowie die Goroge om festgelegten Stondorf'

Moß der boulichen Nutzung, Gem. Ploneintrog ist vorgegeben die Größe der

Geböudegröße: Grundflöchen (durch Bougrenzen festgesetzfe
Überboubore Flöche) und die mox' Höhe der
Geböude noch dem ProjektPlon'

Die mox. zul. Geschosszohl betrögt l'

Überboubore Flöchen: sind gem. Ploneintrog fÜr dos Wohngeböude und

die Gorogen festgesetzt;
Nebenonlogen,StellplötzeundLogerflöchensind
ouch oußerholb dieser Flöchen zulössig'

Anpflonzung: Die Anpflonzung gem. Ploneintrog ist mit heimischen, hoch-
stömmigen t-ouOOAumen vozunehmen. Es werden olte Obst-

boumsorten emPfohlen.

Außere Erscheinung: Wondhöhen, Firsthöhe, Dochform und Dochneigung
ist wie im Projektplon dorgestellt vozunehmen'

Verkehrsonschluss: lst on die Erschließungssiroße "Görtnereistroße"

gegeben.

Abwosser: Anschluss zu dem vorhondenen Konol in der Görtnereistroße
(Mischsystem); ousreichend dimensioniert mit DN 100.
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Wosseryersorgung: Trinkwosserversorgung durch vorh. Leitung in der
Görtnereistro ße gesichert;
Hydront mit ousreichender Wossermenge und Druck in der
Nöhe vorhonden.

Bodenschutz: Zugönge,Zufohrten, Stellplötze, Tenossen u.ö. dürfen ousschließ-
lich mit wosserdurchlössigen Belögen versehen werden.

Oberflöchenwosser: Dcs Oberflöchenwosser (Regenwosser) von den Doch-
flöchen dorf nicht sofort der Ortskonqlisotion zugeführt
werden, sondern ist in einer Sickergrube mit mind. 5 cbm
Fossungsvermögen ouf dem GrundstÜck zu sommeln.
Diese Versickerungsmulde ist entsprechend dem Merkblott
des Londrotsomtes,,Wohin mit dem Regenwosser?" onzu-
legen. Die Versickerung dorf donoch nur über eine belebte
Bodenschicht erfolgen.

Ökologischer Ausgleich: Londschoftsgerechie Anpflonzung von heimischen,
hochstömmigen Loubböumen on der Ostseite des
Grundstücks (s. Ploneintrog).

Lottstetten, om I 3. 0rz. 200t

'l 4/L
JftOen Link
Bürgermeister

Der Ploner:

//&b
Dipl.lng.tu W. Popp
Büro für Bouleitplonung
Woldshut-Tiengen
Obere Breitöcker Z



Gemeinde Loltstetlen
Lqndkreis Wqldshul

Verfqhrensvermerke

zur Sqtzung über den Vorhobenbezogenen Bebouungsplon

"Stqudenöcker", Lotlsletlen

Beschluss der Gemeinde über den Antrog des Vorhobentrögers quf Ein-

leitung des Verfohrens {Aufstellungsbeschluss} gefosst in der Sitzung des
Gemeinderoles om I ? . 07 .2001 .

Ortsübliche Bekonntmochung des Aufstellungsbeschlusses om 03. 08. 2441.

Den betroffenen Bürgern gem. $ 3 Abs. I BouGB Gelegenheit zur Außerung
und Erörterung gegeben im Rohmen einer Offenlegung, ortsÜblich bekonnt
gemocht om 03. 08. 2001 , mit Fristsetzung vom 

.l3. 
08. bis einschl.24.0B.200l .

Kenntnisgobe des Gemeinderotes von den obgegebenen Stellungnohmen,
Zustimmung zum Plonentwurf und Beschluss des Gemeinderates, domit die
öffentliche Auslegung durchzuführen. gefosst ln der Sitzung om ,l3. 

0?. 2OO1 .

Ortsübliche Bekonntmochung der öffentlichen Auslegung om 21 .09.2001 .

Benochrichtigung der Tröger öffentlicher Belonge von der öffentlichen Aus-

legung mit Schreiben vom ,I9. 
09. 2001.

Öffentliche Auslegung der Bebcuungsplonentwurfes mit BegrÜndung
wöhrend der üblichen Dienststunden im Rolhous Lottstetten vom 0l . 

.l0. 
bis

einschl. 02. I l. 2001.

Berotung und Prüfung des Gemeinderotes über die obgegebenen Stellung-
nohmen sowie Sctzungsbeschluss gefosst in der Sitzung des Gemeinderotes
om I 3. 12.2OO1 .

1r/(
Jfrsen Liäk
Bürgermeister

Lottsteiten. om I 3. t[i. ?ü01







Gemeinde lottstetten
lqndkreis Woldshut

Vorhqben bezogener Bebquungsplo n

"Slo udenöc ker", Lottsletlen

Begründung

l. Erfordernis

Die Eigentümer des Grundstücks Nr. 206 möchten ouf dem nördlichen Teil des

Grundstücks, on der Görtnereistroße, ein eingeschossiges Wohnhqus er-

richten. Sie hoben hiezu ein Bougesuch eingereicht, dem vom Gemeinderot
der Gemeinde Lottstetten in der Siizung om 03. Februor 2000 zugestimmf
wurde.

Dos Londrotsomt hot zwischenzeitlich ollerdings mitgeteilt, doss eine Ge-
nehmigung des Bougesuches nicht möglich ist, dq sich dos GrundstÜck
plonungsrechtlich im Außenbereich befindet. Es ist zwor sÜdwestlich dovon
bereits ein Wohnhous vorhonden; dies befindet sich jedoch ebenfolls im

Außenbereich. Die weiter östlich vorhondene Görtnerei ist ein privilegiertes

Vorhoben im Außenbereich. Do sonst keine weitere Bebouung vorhonden ist,

konn kein im Zusommenhong bebouter Ortsteil festgestellt werden; es ist somit

kein Einfügen des neuen Bouvorhobens in einen Bestond und auch kein

Abrunden des Bestondes möglich.

Dos Grundstück ist ollerdings in der Fortschreibung des Flöchenutzungsplones
ols Erweiterungsflöche ousgewiesen; es befindet sich somit in dem kÜnftigen

Entwicklu ngsbereich der Gemeinde.

Es göbe nun die Möglichkeit, für die gesomte Erweiterungsflöche noch dem
FNp einen Bebouungsplon oufuustellen. Die EigentÜmer der benochborten
Grundstücke hoben jedoch zum jetzigen Zeitpunkt on einer Bebouung kein

lnteresse und sind nicht bereit, dos Gelönde on die Gemeinde zu veröußern.

Noch dem $ 12 BouGB möchte nun die Gemeinde durch einen Vorhoben-

bezogenen Bebouungsplon die Zulössigkeit dieses einzelnen Bouvorhoben
besiimmen, do der Vorhobentröger ouf der Grundloge dieses mii der
Gemeinde obgestimmten Plones zur DurchfÜhrung der Vorhoben- und

Erschließungsmoßnohmen bereit und in der Loge ist und sich zur DurchfÜhrung
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innerholb einer bestimmten Frist und zur Trogung der Plonungs- und evtl. Er-

schließungskosten (diese werden erst bei einem Stroßenousbou onfollen)
gonz verpflichtet. Hiezu wurde ein Vertrog (Erschließungs- und Durchführungs-
vertrog ) o bgesch lossen.

Der Gemeinderot beschloss die Aufstellung des Bebouungsplones ouf Antrog
des Grundstückseigentümers in der Sitzung om 19. Juli 2OOl.

2. Sotzungsinholt

Die Sotzung soll die Zulössigkeit der vorgenonnten Bouvorhoben regeln. Dobei
sind die Plöne des Bougesuches ols Projektplöne in die Sotzung oufge-
nommen; domit ist bei diesem vorhobenbezogenen Bebouungsplon ous-
schließlich dos konkrete Bouvorhoben zulössig.

Verkehrliche Erschließungsmoßnohmen sind nicht erforderlich; dos Bougrund-
stück ist über die öffentliche Stroße "Görtnereistrqße" on dos öffentliche
Verkehrsnetz ongeschlossen. Konol und Wosserleitung sind in der Stroße
vorhonden, ein Anschluss on dos Konolnetz sowie die Wosserversorgung ist

somit ohne weiteres möglich.

3. Umweltschützende Belonge in der Abwögung enlspr. $ 1 o BouGB,
ökologische Ausgleichsmoßnahme

Als Moßnohmen zum Bodenschutz ist die Bestimmung, doss Zugönge, Zufohr-
ten, Stellplölze, Tenossen u.ö. ousschließlich mit wosserdurchlössigen Belögen
versehen werden dürfen, oufgenommen.

Dos Oberflöchenwosser (Regenwosser) von den Dochflöchen dorf nicht sofort
der Ortskonolisotion zugeführt werden, sondern ist in einer Sickergrube zu
sommeln. Diese Versickerungsmulde ist entsprechend dem Merkblott des
Londrotsomtes ,,Wohin mit dem Regenwosser?" onzulegen. Dies liegt der
Begründung bei.

Ein ökologischer Ausgleich soll durch eine londschoftsgerechte Anpflonzung
von heimischen, hochstömmigen Loubböumen on der Südostseite des Grund-
stücks erfolgen. Domit wird eine Eingrünung des geplonten Houses im Übergong
zur freien Londschoft eneicht.
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4. Durchführung der Moßnqhme

Der Boubeginn wird noch Angobe des rnvestors umgehend, noch vorriegender rechtlichen Voroussetzungen, olso noch Eneichen der Rechtskroft desVorhobenbezogenen Bebouungsplones und der Erfeilung der Bougenehmi-gung erfolgen' ln den bereits obgeschlossenen Durchführungsverlrog istoufgenommen, doss dos Bouvorhqben innerholb von dreiJohren reolisiertwerden muss. Folls dies nicht erfolgt, wird die Gemeinde gem. $ 12 Abs. 6BoUGB den Bebouungsplon ohne Ansprüche des vorhobentrögers qufheben.

Ein wechsel des Vorhobentrögers bedorf der Zustimmung der Gemeinde.

Lotisteiten, om 13. ü[2. Aü01

, ./)h/.2%^
Dipl.lng.tu W. popp
Büro für Bouleiiplonung
Woldshut-Tiengen
Obere Breitöcker Z

Anlogen: übersichtspron M r : r.500mii Kennzeichnung des
Geltungsbereichs dieser Sotzu ng;
Merkbrott des Londrotsomtes zri Anroge der sickergrube.
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